Allgemeine Landpachtbedingungen
für kirchliche Grundstücke

zwischen













(Verpächterin)
und
den in der Verpachtungsniederschrift aufgeführten Pächtern, wobei diese allgemeinen Landpachtbedingungen Bestandteil des Pachtvertrages sind.

§ 1 Pachtgegenstand
Verpachtet werden die in der Verpachtungsniederschrift vom       näher bezeichneten Grundstücke Flst.Nr.      .

§ 2 Pachtdauer
1.
Die Pachtzeit beträgt 12 Jahre. Sie beginnt an Martini (11. November) des Jahres, in das der Vertragsabschluß fällt und endet am 10. November des Jahres, in dem die Pachtzeit abläuft.

2.
Das Pachtverhältnis verlängert sich stillschweigend jeweils um 1 Pachtjahr, wenn nicht eine Vertragspartei mindestens 6 Monate vor Beendigung des Pachtverhältnisses schriftlich erklärt, dass sie das Pachtverhältnis nicht fortsetzen will.

3.
Diejenigen Güter, welche nach Ablauf der Pacht in die Winterflur fallen, sind jedoch schon zur Zeit der Winter-saat dem neuen Pächter einzuräumen.
§ 3 Pachtzins

Der Pachtzins ergibt sich aus dem in der Verpachtungsniederschrift beim jeweiligen Grundstück gemachten Angebot, das der Pächter mit seiner Unterschrift angenommen hat.

Der Pachtzins ist jährlich nachträglich auf Martini ohne Kosten für die Verpächterin auf eines der Konten der Verpächterin unter Angabe des Verwendungszweckes zu entrichten.

§ 4 Änderung des Pachtzinses

1.
Haben sich nach Abschluss des Vertrages die Verhältnisse, die für die Festsetzung der Vertragsleistungen maß​geblich waren, so verändert, dass die gegenseitigen Verpflichtungen in ein grobes Missverhältnis geraten sind, so kann jeder Vertragsteil eine Änderung des Pachtzinses verlangen.

2.
Verbessert oder verschlechtert sich aufgrund der Bewirtschaftung des Pächters der Ertrag, so kann aus diesem Grund eine Veränderung des Pachtzinses nicht verlangt werden.

3.
Weigert sich ein Teil, in die Vertragsänderung einzuwilligen, so kann der andere Teil die Entscheidung des Landwirtschaftsgerichts (§ 593 BGB) beantragen.

§ 5 Abgaben und Lasten
1.
Die Verpächterin trägt die ihr als Eigentümerin obliegenden öffentlichen Abgaben und Lasten wie Steuern und Gemeindeumlagen sowie die auf dem Grundstück beruhenden privatrechtlichen Lasten, soweit die Abgaben und Lasten gesetzlich oder aufgrund besonderer Vereinbarung nicht dem Pächter auferlegt sind.

2.
Der Pächter trägt die mit dem landwirtschaftlichen Betrieb als solchem und der Grundstücksnutzung zusam​menhängenden Lasten. Hierzu gehören z. B. der Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, die Hagelversicherung sowie die Hand- und Spanndienste.

3. Sollten durch besondere Nutzungen von Grundstücken zusätzliche Steuern und Abgaben erhoben werden, so ist der Pächter verpflichtet, diese zu tragen bzw. dem Grundstückseigentümer auf Anforderung zu ersetzen.

§ 6 Gewährleistung

1.
Die Grundstücke werden in dem Zustand verpachtet, in dem sich die Pachtsache zum Zeitpunkt des Vertrags​abschlusses befindet. Wenn eine zugesicherte Eigenschaft des Grundstückes einschließlich Zubehör nicht vor​handen ist oder nachträglich wegfällt, so kann der Pächter daraus Rechte nur dann herleiten, wenn diese Eigenschaft schriftlich zugesichert war.

2.
Weicht die wirkliche Größe des Grundstückes von der in der Verpachtungsniederschrift angegebenen Fläche ab, so kann die benachteiligte Partei daraus Rechte nur herleiten, wenn die Abweichung mehr als 5 v. H. nach oben oder nach unten beträgt. Sie kann auch dann nur einen der Größe und dem Wert der Abweichung entsprechenden Ausgleich des Pachtpreises verlangen.

3.
Grunddienstbarkeiten und beschränkte persönliche Dienstbarkeiten, mit denen das Grundstück belastet ist, muss der Pächter dulden, ebenso im Grundbuch nicht eingetragene Wegerechte. Die mit Leitungsrechten verbundenen Verpflichtungen werden vom Pächter übernommen.

4.
Zeigt sich im Laufe der Pachtzeit ein Mangel oder wird eine Vorkehrung gegen eine nicht vorhergesehene Ge​fahr erforderlich, so hat der Pächter der Verpächterin dies unverzüglich anzuzeigen. Das gleiche gilt, wenn sich ein Dritter Rechte anmaßt. Unterlässt der Pächter die Anzeige, so ist er der Verpächterin zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

§ 7 Unterhaltung der Pachtgrundstücke

1.
Der Pächter hat die Güter ordnungsgemäß zu bebauen und zu düngen sowie jede der Nachhaltigkeit des Ertra​ges schädliche Benutzungsweise zu unterlassen. Dabei hat er dem Umweltschutz in angemessener Weise Rechnung zu tragen, insbesondere auf Bodengesundheit, Gewässer- und Artenschutz zu achten. Er hat sich über die Natur- und Landschaftsschutzvorschriften zu informieren und sie bei der Bewirtschaftung der Pacht​grundstücke einzuhalten. Dünge- und chemische Pflanzenbehandlungsmittel dürfen nur in umweltverträglichem Umfang und unter Beachtung der staatlichen Vorschriften verwendet werden.

2.
Kommt der Pächter diesen Bestimmungen nicht nach, so ist die Verpächterin berechtigt, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist das Pachtverhältnis zu kündigen. Dem Pächter steht in diesem Fall ein Entschädigungsan​spruch nicht zu.

3.
Der Pächter ist verpflichtet, etwaige Einfriedungen der Grundstücke in ordentlichem Stand zu erhalten, ferner die vorhandenen und während der Pachtzeit angelegten Wege, Grenz-, Abgangs- und Wässerungsgräben sowie Uferbefestigungen zu unterhalten und zu reinigen, weiterhin solche Gräben, welche sich während der Pachtzeit als notwendig erweisen, anzulegen.

4.
Größere lnstandsetzungsarbeiten an Wegen und Gräben unterliegen besonderer Vereinbarung zwischen Verpächterin und Pächter.

§ 8 Bewirtschaftungsordnung

1.
Die Verpächterin ist berechtigt, besondere Bewirtschaftungsvorschriften für die Pachtgrundstücke zu erlassen. Diese sind in der Verpachtungsniederschrift aufgeführt. Eine grundlegende Änderung der Bewirtschaftungsart (z.B. Ackerland, Weide, Obstbaumwiese oder Sonderkulturen wie Rebland oder Spargel Spargelanbau) ist nur mit vorheriger Genehmigung der Verpächterin erlaubt. Bei Nichtbeachtung ist die Verpächterin berechtigt, den Pacht​zins neu festzusetzen oder von der in § 14 beschriebenen vorzeitigen Kündigung Gebrauch zu machen. Der Pächter ist schadensersatzpflichtig.

2.
Abtragen oder Aufschütten der Grundstücke sowie Gewinnung von Bodenbestandteilen wie Bruchsteine, Gips, Sand, Kies oder Torf ist unzulässig, wenn nicht die Verpächterin vorher zugestimmt hat.

3.
Ausgenommen von der Verpachtung sind das Jagd- und Fischrecht. Die Verpachtung als Winterschafweide bleibt der Verpächterin vorbehalten.

4. Werden die Pachtgrundstücke in ein Dauerstillegungsprogramm einbezogen, ist eine ordnungsgemäße Ansaat vorzunehmen, d.h. eine Selbst- bzw. Naturbegrünung ist nicht gestattet.
5. Zur Aufbringung von Klärschlamm und zum Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut, Pflanzen und anderen gentechnisch veränderten Stoffen bedarf es der vorherigen schriftlichen Einwilligung der Verpächterin.
§ 9 Produktions- und Lieferberechtigungen

1.
Der Pächter darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Verpächterin Erklärungen abgeben, Anträge stellen und Handlungen vornehmen, die zu Beschränkungen der sich auf die Pachtgrundstücke beziehenden Produktions- und Lieferberechtigungen (z.B. Referenzmengen nach der Milch-Garantiemengen-Verordnung) führen können.

2.
Der Pächter ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verpächterin Produktions- und Lieferberechtigungen im Sinne des Absatzes 1 auf einen Dritten zu übertragen oder diesem zu belassen.

§ 10 Verbesserungen

1.
Der Pächter darf Einrichtungen und Verbesserungen vornehmen, die nach den anerkannten Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Wirtschaft zweckmäßig sind (z. B. die Kultivierung von Öd- und Moorland, die Anlage von Entwässerungen usw.). Voraussetzung ist, dass der Pächter der Verpächterin vor der Vornahme schriftliche An​zeige macht und die Verpächterin schriftlich erklärt hat, dass sie mit der Ausführung der Maßnahme auf Kosten des Pächters einverstanden ist. Der Pächter hat etwaige Anregungen und Auflagen der staatlichen kulturtechni​schen Sachverständigen und der Verpächterin zu berücksichtigen.
2.
Für Verbesserungen, die der Pächter mit schriftlicher Zustimmung der Verpächterin vornimmt und die einen nachhaltigen Vorteil für das Grundstück erwarten lassen, kann dem Pächter von der Verpächterin ein Kostenzuschuss gewährt werden.
3.
Der Pächter hat die Vornahme von wertverbessernden Einrichtungen und Verbesserungen durch die Verpäch​terin zu dulden. Soweit dadurch die Ertragsfähigkeit des Pachtgrundstückes erhöht wird, ist die Verpächterin be​rechtigt, den Pachtzins neu festzulegen.
§ 11 Obstbäume

1.
Das Pflanzen der Obstbäume ist, soweit die besonderen Bedingungen nichts anderes vorsehen, im allgemeinen Sache der Verpächterin.

2.
Pflanzt der Pächter selbst Bäume auf dem Grundstück, so gehen diese unmittelbar mit dem Einpflanzen ohne Gegenleistung in das Eigentum der Verpächterin über. Diese kann jedoch ihre Entfernung auf Kosten des Pächters verlangen.

3.
Das Nutzungsrecht des Pächters an den Obstbäumen beschränkt sich auf die Aberntung der Früchte. Wird ein Baum durch Alter, Naturereignisse oder Beschädigung abgängig, so hat der Pächter der Verpächterin hiervon Anzeige zu machen. Über die Verwertung der als abgängig anerkannten Bäume entscheidet die Verpächterin.

4.
Dem Pächter obliegt die Hege und Pflege der Obstbäume unter Beachtung der für den Obstbau geltenden Er​fahrungen, insbesondere auch die Durchführung der erforderlichen Spritzungen und der Schädlingsbekämp​fung.

5.
Die Zahl und der Wert der auf den Pachtgrundstücken stehenden Obstbäume ist in der Verpachtungsnieder​schrift festgelegt. Die nach der Verpachtungsniederschrift übernommenen Obstbäume hat der Pächter in einem der Pachtzeit entsprechenden Bestand nach Pachtende zurückzugeben.

6.
Für einen ohne Wissen der Verpächterin eingetretenen Minderbestand haftet der Pächter.

7.
Für jede fahrlässige oder böswillige Beschädigung eines auf dem Pachtgrundstück stehenden Baumes hat der Pächter Schadensersatz zu leisten. Die Höhe des Schadens wird durch die Verpächterin festgesetzt.

8.
Diese Bestimmungen gelten auch für Obststräucher.

§ 12 Wildschaden

Der Ersatz des Wildschadens richtet sich nach den jeweils hierüber bestehenden gesetzlichen Vorschriften.

§ 13 Unterverpachtung

1.
Der Pächter darf nur mit vorheriger schriftlicher Erlaubnis der Verpächterin die Nutzung des Pachtgrundstückes einem anderen überlassen, insbesondere das Grundstück unterverpachten.

2. Überlässt der Pächter die Nutzung einem anderen, so hat er ein dem anderen bei der Nutzung zur Last fallendes Verschulden zu vertreten, auch wenn die Verpächterin die Überlassung ausdrücklich erlaubt hat.

§ 14 Vorzeitige Kündigung

Die Verpächterin kann den Vertrag aus den gesetzlich festgelegten Gründen, nach § 7 sowie aus den folgenden  Gründen fristlos kündigen, ohne dass dadurch der Pächter einen Ersatzanspruch erhält:

1. wenn der Pächter nach der Auffassung der Verpächterin und nach dem Gutachten der zuständigen Landwirt​schaftsbehörde das Grundstück nicht ordnungsgemäß bewirtschaftet und die gerügten Mängel innerhalb einer angemessenen schriftlich gesetzten Frist nicht beseitigt,

2.
wenn der Pächter in Vermögensverfall gerät oder wenn ihm Liegenschaften im Zwangswege versteigert werden,

3.
wenn der Pächter die ihm nach dem Vertrag obliegenden Leistungen nicht rechtzeitig entrichtet und sie auf Zu​stellung eines Mahnbescheides nicht innerhalb von zwei Wochen begleicht,

4.
wenn der Verpächterin bekannt wird, dass der Pächter eigene landwirtschaftliche Grundstücke verkauft oder selbst verpachtet oder gepachtete kirchliche oder private Grundstücke wieder verpachtet,

5.
wenn der Pächter wegen eines auf einem kirchlichen Grundstück verübten Forst- oder Feldfrevels rechtskräftig verurteilt wird,

6.
wenn der Pächter bezüglich Produktions- und Lieferberechtigungen gegen § 9 verstößt.

§ 15 Tod des Pächters

Stirbt der Pächter, so treten seine Erben in die Rechte und Pflichten aus dem Pachtvertrag ein. Beide Vertrags​parteien sind jedoch innerhalb eines Jahres nach dem Todesfall berechtigt, das Pachtverhältnis unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ende des laufenden Pachtjahres zu kündigen.

§ 16 Verjährung bei Pachtende

1.
Die Ersatzansprüche der Verpächterin wegen Veränderungen oder Verschlechterungen sowie die Ansprüche des Pächters auf Ersatz von Aufwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung verjähren in 
6 Monaten.

2.
Die Verjährung der Ersatzansprüche der Verpächterin beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem sie das Grundstück zurückerhält. Die Verjährung der Ansprüche des Pächters beginnt mit der Beendigung des Pachtverhältnisses.
§ 17 Abtretung des Pachtgeländes während der Pachtzeit

1.
Wird das Pachtgelände während der Pachtzeit ganz oder teilweise zu eigenen oder für bauliche, industrielle, gewerbliche oder öffentliche Zwecke benötigt, so kann die Verpächterin jederzeit eine Kündigung bezüglich des betroffenen Grundstückes aussprechen; der Pächter ist zur Rückgabe verpflichtet. Ist zu dem beabsichtigten Zweck nur ein Teil eines Pachtloses erforderlich, so kann der Pächter gleichwohl verlangen, dass ihm sein gan​zes Los abgenommen wird.

2.
Wird die Kündigung des Pachtverhältnisses während eines Jahres mit sofortiger Wirkung ausgesprochen, so hat der Pächter als Entschädigung für vorzeitige Pachtauflösung für eingebrachte Anpflanzung und Düngung dieses Jahres einen Entschädigungsanspruch. Die Entschädigung des Pächters wird, sofern eine gütliche Vereinbarung zwischen ihm und der Verpächterin nicht zustande kommt, von der zuständigen Land​wirtschaftsbehörde end​gültig festgesetzt. Ein Pachtzins wird für die abgetretene Fläche für dieses Jahr nicht mehr erhoben, sofern es dem Pächter nicht mehr möglich war, das Grundstück abzuernten.

3.
Wird die Kündigung des Pachtverhältnisses auf Martini eines Jahres ausgesprochen, kann der Pächter als Ent​schädigung für die vorzeitige Pachtauflösung nur den Ersatz des Wertes für mehrjährige Kulturen verlangen. Die Kündigung muss spätestens zum 1. August des Jahres erfolgen.

§ 18 Folgen verschuldeter Vertragsauflösung

1
Der Pächter hat bei von ihm verschuldeter Vertragsauflösung vor Ablauf des Vertrages keine Entschädigungs​ansprüche. Vielmehr ist er in diesem Fall zur Bezahlung des etwaigen Mindererlöses bei einer neuen auf den Rest der Pachtzeit vorgenommenen Verpachtung verpflichtet. Bei einer vom Pächter verschuldeten Vertragsauf​lösung gelten Stundungsabreden als nicht getroffen.

1. Wer bei Neuverpachtungen mit nicht gestundeten Leistungspflichten aus diesem Vertrag in Verzug ist, wird nicht berücksichtigt.

§ 19 Änderung der Rechtslage

Eine Änderung von Gesetzen oder Verordnungen oder anderen staatlichen Vorschriften verursacht keine Entschä​digungspflicht oder Minderung des Pachtzinses. Wird dadurch eine nachhaltige Verschlechterung der Nutzbarkeit in schwerwiegendem Umfang hervorgerufen, so kann der Pächter eine Herabsetzung des Pachtzinses verlangen. 

Seine Entschädigungsansprüche gegen den Staat bleiben von dieser Regelung unberührt, werden jedoch bei einer Neuverhandlung des Pachtzinses berücksichtigt.

§ 20 Natur- und Landschaftsschutz

Der Pächter muss alle Vorschriften bezüglich Natur- und Landschaftsschutz einhalten und sich darüber selbst in​formieren. Bei Verstößen kann er sich nicht auf Kenntnis oder Unkenntnis der Verpächterin berufen.

§ 21 Betretungsrecht

Die Verpächterin darf durch ihre Bevollmächtigten, auch in Begleitung Dritter, die Pachtgrundstücke jederzeit betre​ten.

§ 22 Leitungsrechte

Ist die Verpächterin durch Vertrag oder aufgrund eines Gesetzes verpflichtet, neue Leitungsrechte einzuräumen, muss der Pächter diese Leitungen und Leitungsrechte dulden. Soweit der Begünstigte Entschädigungen erteilt, ste​hen dem Pächter die Aufwuchsentschädigung, der Verpächterin das Entgelt für die Dienstbarkeit und die Wertmin​derung zu.

§ 23 Flurbereinigung

Veränderungen, Verlegungen und Zusammenlegungen der einzelnen Pachtgrundstücke, die durch Flurbereinigung oder durch sonstige öffentliche Verfahren zur Neuordnung der Grundstücke oder Grenzverhältnisse eintreten, wir​ken unmittelbar auch für und gegen den Pächter. Das Pachtverhältnis endet dann mit der vorläufigen Besitzeinwei​sung durch den Verfahrensträger in die Zuteilungsgrundstücke. Ein Anspruch des Pächters auf Fortsetzung des Pachtverhältnisses an einem Zuteilungsgrundstück besteht nicht.

§ 24 Grenz- und Abteilungsmarken

1.
Die Pächter haften für die vorhandenen Grenz- und Abteilungsmarken und ihre Erhaltung an Ort und Stelle, sofern sie nicht mit Zustimmung der Verpächterin versetzt werden.

2.
Jedem Pächter bleibt es überlassen, durch Besichtigung der Pachtstücke sich zu überzeugen, dass sämtliche Grenz- und Abteilungsmarken vorhanden sind. Wenn ein Pächter binnen einer Woche nach Beginn der neuen Pachtperiode keinen Einspruch erhebt, gilt sein Stillschweigen als Anerkenntnis der Richtigkeit.

3.
Wird die Wiederherstellung einer Grenzmarke, die Einsetzung einer solchen in ihre vorige Stelle oder ihre Auf​richtung notwendig. so hat der Pächter die Kosten zu vergüten. Bei den Abteilungsmarken sind die Kosten von den Pächtern der aneinandergrenzenden Pachtlose gemeinschaftlich zu tragen.

§ 25 Aufrechnung und Gerichtsstand

1.
Der Pächter kann gegen die Pachtzinsforderung nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die die Verpächterin schriftlich anerkannt hat oder für die er einen rechtskräftigen Titel hat.

2.
Soweit gesetzlich zulässig, wird als Gerichtsstand der Sitz der Verpächterin vereinbart.

§ 26 Meistbegünstigung

Hat ein Pächter über die ganze Pachtdauer die Pachtgrundstücke ordentlich bewirtschaftet, ist mit der Zahlung des Pachtzinses nicht in Verzug geraten und bietet die Gewähr, dass er auch in Zukunft ordentlich bewirtschaftet, so können die Grundstücke an ihn wieder verpachtet werden. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

§ 27 Sondervereinbarung

1. Sondervereinbarungen werden nur Bestandteil des Vertrages, wenn sie schriftlich vereinbart sind. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit.

2. Mit Abschluss dieses Pachtvertrages wird ein vor dem 02. April 1984 begonnenes Pachtverhältnis ohne Unterbrechung fortgeführt.
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	(Unterschrift)
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Stand : 04.04.2007

